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Bekanntmachung über den Bebauungsplan 
Nr. 1216 -Baerl- „Gewerbegebiet Rheindeich-
straße“ für einen Bereich nördlich der Säge-
werkstraße zwischen Rheindeichstraße und 
Anschlussbahn zum Rheinpreussenhafen

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 
15.06.2020 beschlossen, für den Bebauungsplan 
Nr. 1216 -Baerl- „Gewerbegebiet Rheindeich- 
straße“ ein ergänzendes Verfahren gemäß § 214 
Abs. 4 BauGB durchzuführen.

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 
15.06.2020 gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
den Bebauungsplan Nr. 1216 -Baerl- „Gewerbe- 
gebiet Rheindeichstraße“ erneut als Satzung 
beschlossen.

Der Bebauungsplan Nr. 1216 -Baerl- „Gewerbe-
gebiet Rheindeichstraße“ wird gemäß § 10 Abs. 3 
BauGB öffentlich bekannt gemacht. 

Der Bebauungsplan Nr. 1216 -Baerl- „Gewerbe-
gebiet Rheindeichstraße“ mit Begründung kann 
beim Amt für Stadtentwicklung und Projekt- 
management der Stadt Duisburg zu den üblichen 
Öffnungszeiten eingesehen werden.

Über den Inhalt des Planes und der Begründung 
wird auf Verlangen Auskunft gegeben.

Gleichzeitig wird

1. gemäß § 44 Abs. 5 BauGB,
2. gemäß § 215 Abs. 2 BauGB und
3.  gemäß § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung  

Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

auf Folgendes hingewiesen:

1)  Eine Entschädigung wegen dieses Bebau-
ungsplanes kann der Entschädigungsberech-
tigte gemäß § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 
Abs. 4 BauGB verlangen, wenn die in den 
§§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermö-
gensnachteile eingetreten sind. Die Fälligkeit 
etwaiger Entschädigungsansprüche kann der 
Berechtigte dadurch herbeiführen, dass er 
die Leistung der Entschädigung schriftlich bei 
den Entschädigungspflichtigen beantragt. 
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn 
nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des 
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Kalenderjahres, in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 
1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile 
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches 
herbeigeführt wird.

2) Unbeachtlich werden: 

 1.   eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
bis 3 BauGB beachtliche Verletzung 
der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften,

 2.   eine unter Berücksichtigung des § 214 
Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplanes und des Flächennutzungsplanes 
und

 3.   nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beacht- 
liche Mängel des Abwägungsvorganges, 

  wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit 
Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes 
oder der Satzung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhaltes geltend gemacht 
worden sind. 

  Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach  
§ 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind.

3)   Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) bei Zustande-
kommen dieser Satzung kann gemäß § 7 Abs. 
6 Satz 1 Gemeindeordnung NRW nach Ablauf 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn

 a)   eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-
ren wurde nicht durchgeführt,

 b)   die Satzung ist nicht ordnungsgemäß  
öffentlich bekannt gemacht worden,

 c)    der Oberbürgermeister hat den Satzungs- 
beschluss vorher beanstandet oder

 d)   der Form- oder Verfahrensmangel ist  
gegenüber der Stadt Duisburg vorher 
gerügt und dabei die verletzte Rechts- 
vorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.
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Mit dieser Bekanntmachung tritt der 
Bebauungsplan Nr. 1216 -Baerl-  
„Gewerbegebiet Rheindeichstraße“  
gemäß § 214 Abs. 4 BauGB rückwirkend 
zum 28.12.2018 in Kraft.

Duisburg, den 16. Juni 2020

Link 
Oberbürgermeister

Auskunft erteilt:
Herr John
Tel.-Nr.: 0203 283-2977


